
.SATZUNG

der

FRENER & REIFER Holding AG

München



(. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Firma, Sitz, Geschäftsjahr

(1) Die Firma der Gesellschaft lautet:

FRENER & REIFER Holding AG

(2) Die Gesellschaft hat ihren Sitz in München.

(3) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Die Gesellschaft ist auf unbe-
stimmte Zeit errichtet.

§ 2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand d.es Unternehmens ist. die Gründung, der Erwerb, das Haf-
ten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehrhen Im In- und Aus-
land insbesondere im Bereich des industriellen Fassadenbaus und der
Erstellung von seriell .gefertigten Gebäudehüllen; die Beratung von Un-
ternehmen im In- und Ausland sowie die sonst^e Ühernahme von be-
triebswirtschaftlichen Handlungen für Unternehmen im In- und Ausland.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die
.den Gegenstand des Unternehmens .u.n.mittelbar gder mittelbar zu för-
dem geeignet sind. Sie darf zu diesem Zweck-suGhander.e Unternahmen
im In- und Ausland gründen,v enn/erbeh oder •srch ,an diesen heteitigen
und deren Geschäftsführung übernehmen, sowie Unternehmensver-
träge abschließen.

§ 3 Bekanntmachungen

(1) Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanze(ger.
Tritt infolge' einer Gesetzesänderung ein andres Pfiichiveröffentli-
chungsmedium an dessen Stelle, so erfolgen die Bekanntmachungen ab
diesem Zeitpunkt in dem neuen Pflichtveröffenttichungsmedium.

(2) Soweit die Bekanntmachungen nicht nach Gesetz oder Satzung in den
Gesellschaftsblättern veröffentlicht werden müssen, können sie durch
Einstellung in die Internet-Homepage der Gesellschaft, durch ei'nge-
schriebenen Brief oder - sofern der Aktionär der Gesellschaft zu diesem
Zweck serne E-Mail-Adresse mitgeteilt hat •- per 6-Mail erfolgen.



il. Grundkapital und Aktien

„§ 4 Höhe und Einteilung des Grundkapitals
Das Grundkapital beträgt EUR 4. 168. 208, 00 (in Worten: Euro vier Millionen
einhundertachtundsechzigtausend zweihundertacht). Es ist eingeteilt in
4. 168. 208,00 Stückaktien ohne Nennbetrag.
Die Aktien lauten auf den Inhaber.
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III. Vorstand

§ 5 Zusammensetzung des Vorstands, Amtsführung

(1) Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus einer oder mehreren Perso-
nen. Auch wenn das Grundkapital den Betrag von EUR 3,000.000 über-
steigt, kann d@r Vorstand aus einer Person bsstshen, ,Dt@29bl der. Mit-
gtieder des Vorstandes bestiipm.^ der Aufsfchtsrat. Die Mi^lfeder das
Vorstaides werden durch d@n Aufsfchtsrat:füT liöchstsns fünf Jahre be-
stellt. Eine Wlederbestellung ist möglich. Der Aufsichtsrat kann einen
Vorstandsvorsitzenden, einen stellvertretenden Vorstandsvorsitzendsn
sowie stellvertretende Vorstandsmitglieder bestellen.

(2) Dsr Vorstand hat die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Ge-
setze, der Satzung und- soweit vorhanden - der Geschäftsordnung so-
wie des Geschäftsverteilungsptans zu führen. Der Geschäftsverteilungs-
plan des Vorstandes bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrats.

(3) Beschiüsse des Vorstands werden mit einfacher Stimmenmehrheit der
an der Beschlussfassung teilnehmenden Mitgliedern des Vorstands ge-
fasst Besteht der Vorstand aus mehr als zwei Mitgliedern, gibt bei StFm-
menglefchheitdie Stimme des Vorsitzenden den Äusschlag^



§ 6 Vertretung der Gesellschaft

(1) Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, so vertritt das Vorstandsmitglied
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, wird die Gesellschaft
durch zwei Mitglieder des Vorstandes oder durch ein Mitglied des Vor-
Standes in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. DerAufsichts-
rat kann bestimmen, dass einzelne Vorstandsmitglieder einzeln zurVer-
tretung berechtigt sind. Der Aufsichtsrat kann Vorstandsmitgliedern ge-
statten, im Namen der Gesellschaft mit sich selbst als Vertreter eines
Dritten, der nicht Vorstand der Gesellschaft Ist, Rechtsgeschäfte vorzu-
nehmen. § 112 AktG bleibt unberührt.

(2) Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen hinsichtlich derVeriretungs-
macht ordentlichen Vorstandsmitgliedern gleich.

(3) Vorstandsmitgliedern gegenüber wird die Gesellschaft durch den Auf-
sichtsrat vertreten,

IV. Aufsichtsrat

§ 7 Zusammensetzung, Wahl und Amtsdauer

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus drei Mitgliedern, die von der Hauptver-
Sammlung gewählt werden.

(2) Soweit die Hauptversammlung nicht bei der Wahl einen kürzeren Zeit-
räum beschließt, werden die Mitglieder des Aufeichtsrats für die Zeit
bis zur Beendigung der Hauptversammlung gewählt, die über die Ent-
laslung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Das
Geschäftsjahr, in dem gewählt wird, wird hierbei nicht mitgerechnet.
Eine Wiederwahl ist möglich. Die Wahl des Nachfolgers eines vor Ak>-
tauf seiner Amtszeit ausgeschiedenen Mitglieds erfolgt nur für den
Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds.

(3) Bei der Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern kann die Hauptversamm-
lung für den gleichen Zeitraum ebenso viele Ersatzmitglieder wählen
und die Reihenfolge bestimmen, in der sie an die Stelle der während
Ihrer Amtszeit ausscheidenden Aufsichtsratsmitglieder treten.

(4) Jedes Aufsichtsratsmitgtied kann sein Amt unter Einhaltung einer Frist
von drei Monaten niederlegen. Die Niederlegung muss durch schriftli-
ehe Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vorstands unter Benach-
richtigung des Vorsitzenden des Aufsichtsrats erfolgen. Das Recht zur
Amtsniederlegung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt,

(5) Die Mitglieder desAufsichtsrats können vor Ablauf ihrer Amtszeit durch
einen mit einer Mehrheit von 75 % des anwesenden Grundkapitals zu
fassenden Beschluss der Hauptversammlung ihres Amtes enthoben
werden.



§ 8 Vorsitzender und Stellvertreter

(1) Der Aufsichtsrat wählt in der ersten Sitzung nach seiner Wahl aus sei-
ner Mitte einen Vorsitzenden und einen oder mehrere Stellvertreter.
Die Wahl erfolgt für die Aratsdaüer der gewählten oder einen kürzeren
vom Aüfsichtsrat bestimmten Zeitraum. Steflvertreter haben die Rechte
und Pflichten des Vorsitzenden des Aufsichtsrates. wenn dieser ver-
hindert ist. Unter mehreren Stellvertretern gilt die bei ihrer Wahl be-
stimmte Reihenfolge.

(2) Scheidst der Vorsitzende oder einer seiner Stellvertreter vorzeitig aus
dem Amt aus, so hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Neuwahl für
die resüiche Amtszeit des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

(3)

§ 9 Einbemfung und Beschlussfassung

(1) Der Aufsichtsrat soll möglichst in jedem Kalendervierteljahr einberufen
werden.

(2) Die Sitzungen des Aufsicrtsr^te.wesrd.cn durch den Aufsichtsrafsvorsit-
zenden im Falle seiner Verhinderung durch seinen Stellvertreter,
schriftlich, mündlich, femmündlfch oder per Telefax oder E-Mail mitei^
ner Frist^/on 14 Tagen einberufen. Bei der Berechnung der Frist wer-
den der Tag der Absendung der Einladung und der Tag der Sitzung
nicht mitgerechnet.

Mit der Einberufung ist die Tagesordnung mitzuteilen, (st die Tagesord-
nung nicht ordnungsgemäß angekpb.digt Wöräen, därfhierüber'nur be-
schlössen werden, wenn. kein Aüfsichtsratsmitglied widerspricht. Abwe-
senden Aufsichtsratsmitgliedern ist in einem solchen Fall Gelegenheit
zu geben, binnen einer vom Vorsitzendein zu bestimmenden angemes-
senen Frist der Beschlussfassung zu wtderspreghen Qder ihre Stimme
schriftlich abzugeben. Der Beschluss wird erst wirksam, wenn die ab-
wesenden Aufslchtsratsmitglieder innertialb der Frist nicht widerepro-
chen oder wenn sie zugestimmt haben.

(4) DerAufsichtsrat ist beschlussfähig. wenn mindestens 3 Mitglieder an
der Beschlussfassung teilnehmen. Ein Mitglied nimmt auch dann an der
Beschlussfassung teil, wenn es sich der Stimme enthält. Beschlüsse
bedürfen der Mehrheit der Mitglieder des Aufsichtsrats, sofern nicht das
Gesetz eine andere Stimmenmehrheit zwingend vorschreibt. Abwe-
sende Mitglieder kännön gn der Beschlussfassung: teilnehmen, indem
sie ihre schriftliche Stimmabgabe durch ein anderes Mitglied uberrei-
chen lassen. Bei Wahlen genügt die verhältnismäßige Mehrheit. Bei
Stimmgieichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden des Aufeichtsrats
den Ausschlag; das gilt auch bei Wahlen. Nimmt der Vorsitzende des
Aufsichtsrats an der Abstimmung nicht teil, so gibt die Stimme seines
Stellvertreters cfen Ausschlag.



(5)

(6)

(7)

(8)

DerAufsichtsrat kann auch ohne Einberufung einer Sitzung schriftlich.
femmündlich oder P8r E-Mail. oder Telefax abstimmen, ~sofern~dei:A'u^
srchtsratsvorsitzende eine solche Beschlussfassung'anordnet'und kein

des Aufsichtsrats diesem Verfahren wjderspncht. 'Solche'i^
schlüsse werden vom vorstoenclen schriftlich festgesteiitundaiien Mit-

zugeleitet.

ü-be_Ldle s!tzun9en unddie Beschlüsse des Aufsichtsrates sind Nieder-
anzufertigen, die von dem Vorsitzenden der Sitzung zu unter.

^hr'ensind;_hder Niederschrift sind Ort und Tag'dsr'Ste'ung. 'die
Teilnehmen die Gegenstände der Tagesordnung, de^wesen'tiiche'Ve'r"
lauf der Verhandlungen und die Beschlüsse des'Äufsichtsrats^

Die Dljrchführ""g der Seschfüsse erfolgt durch den Aufsichtsratsvorsit-
ze,nde^D.ieser. ist ermächti9t. im Namen des Aufsichtsrats''die''hre cu
erforderlichen Willenserklärungen abzugeben sowie'an'den Aufsi'chte"
rai gencntete Erklärungen entgegenzunehmen.

Die Unwirksamkeit oder Rechtswidrigkeit von Beschlüssen des Auf-
5ichterats kann "ur mit. einer Ausschlussfrist von~eine~m~Monat'seit

von der Beschlussfassung gerichtlich geltend gemacht'wer-'

SIOVersütung

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhalten Ersatz für i
Daneben kann durch Beschluss der Hauptversammlung festaeTeotwer-
den; °b^nd in welcher Höhe die Aufsichtsratsmitgtiederern
für ihre Tätigkeit erhalten.

§ 11 Geschäftsordnung

DerAufsichtsrat kann sich im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und
der Bestimmungen dieser Satzung eine Geschäftsordnung geben"

(1)

(2)

§12 Ausschüsse

Der Aufsichtsrat kann im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften aus
seiner Mitte Ausschüsse bilden und ihnen in seiner
oder durch besonderen Beschluss Aufgaben und Befugnisse übertra0
gen.

Für Aufsichtsratsausschüsse gelten die Bestimmungen dieser Satzung
för den Aufsichtsrat sinngemäß, soweit die Geschäftsordnung desAuf0
sichtsrats im Rahmen des Gesetzes nichts Abweichendes'anordnet,
Bei Abstimmungen und bei Wahlen gibt im Falle der Stimmgleichheit
die Stimme des Vorsitzenden des Ausschusses den Ausschlas^



(3) Von einem Aufsichtsratsausschuss beschlossene Willenserklärungen
gibt im Namen des Ausschlusses dessen Vorsitzender ab.

§13 Satzungsänderungen

Der Aufsichtsrat ist befugt, Änderungen der Satzung, die nur die Fas-
sung betreffen zu beschließen.

V. Hauptversammlung

§ 14 Ort und Einberufung

(1) Die Hauptvörsain'rhfüng, die über die Entlastung von Vorstand und Auf-
sichtsi-at. 'die Gewinnverwendung und - soweit erforderiich: -• übep die
Feststellung des. Jahresabschlusses beschließt (ordentliche Hauptver-
sam.mlung), findet innarhalb der ersten a6h.t Monaten eines Jeden <3e-
schäftsjahres statt.

(2) Die Hauptyecsammlüng findet in der Regel am Sitz der Ges,etlsch.aft statt.
Sie kann Jedäch auch an jedem Ort in der Buridesirepublik Deutschland
mit dem Sitz einer Wertpapierbörse abgehalten werden.

(3) Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, wenn es
nach Gesetz oder Satzung notwendig ist oder es die Gesellschaftsinte"
ressen erfordern.

(4) Die Hauptversammlung wird durch den Vorstand oder - soweit gesetzlich
vorgeschrieben • durch den Aufsfchtsrat einberufen.

(5) Die Hauptversammlung ist, soweit gesetzlich keine kürzere Frist zulässig
ist, mindestens dreißig Tage vor dem Tag, bis zu dessen Ablauf die Ak-
tionäre sich zur Hauptversammlung anzumelden haben (§15 Abs. 1).
unter Angabe der Tagesordnung durch Bekanntmachung im Bundesan-
zeiger einzuberufen. Hierbei sind der Tag der Bekanntmachung und der
Tag des Ablaufs der Anmeldefrist nicht mitzurechnen. § 121 Abs. 4 AktG
bleibt unberührt.



§ 15 Teilnahmerecht und Stimmrecht

(1) ZurTeiinahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-
rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich rechtzeitig vor
der Hauptversammlung anmelden und darüber hinaus ihren Aktienbesitz
nachweisen. Die Anmeldung muss der Gesellschaft unter der in der Etn-
berufung hierfür mitgeteilten Adresse in Textform (§ 126 b BGB) in deut-
scher oder englischer Sprache mindestens sechs'Tage vor der Haupf-
Versammlung zugehen. Die Anmeldung kann auch per Telefax oder per
E-Mafl übermittelt werden, wenn dies in der Einberufung bestimmt wird.
Der Tag des Zugangs der Anmeldung ist nicht mitzurechnen. Der Vor-
stand ist berechtigt, diese Frist in der Einberufung zu verkürzen.

(2) Der_Nachweis des Aktienbesitzes hat ebenfalls in Textform (§ 126 fa
BGB)in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen; hierfür genügt
eine Bestätigung durch das depotführende Institut. Dfeser Nachweis bat
sich auf den Beginn des einundzwanzlgsten Tages vor der Hauptver-
Sammlung zu beziehen (Legitimationstag) und muss der Gesellschaft
unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse spätestens bis
zum_Ablaufdes letzten Anmeldetages nach Absatz 1 zugegangen sein.
Der Tag des Zugangs ist nicht mitzurechnen. Wird dieser Nachweis nicht
oder nicht in gehöriger Form erbracht, so darf die Gesellschaft den Akti-
onär zurückweisen. Der Vorstand ist berechtigt, diese Frist in der Efnbe-
rufung zu verkürzen.

(3) Bei Fristen und Terminen für den letzten Anmeldetag oder den Nachweis
des Aktienbesitzes, die von dem Tag der Versammlung zurückberechnet
werden, ist der Tag der Versammlung nicht mitzurechnen. Eine Verle-
gung von einem Sonntag, elnsm Sonnabend oder einem Feiertag auf
einen zeitlich vorausgehenden oder nachfolgenden Werktag kommt
nicht in Betracht. Die §§ 187 bis 193 des Bürgerlichen Gesetzbuches
sind nicht entsprechend anzuwenden.

(4) Das Stimmrecht kann durch BevollmächtiQte ausgeübt werden. Erteilung
und Widerruf der Vollmacht bedürfen ebenso wie der Nachweis der B6-
volJmächtigung gegenüber der Gesellschaft der Textform (§ 126b BGB).
Der Vorstand ist ermächtigt die Erteilung und den Widerruf von Vol'l-
machten auch auf einem von der Gesellschaft näher zu bestimmenden
elektronischen Weg zuzulassen; die Einzelheiten werden in der Einbe-
rufung bekannt gemacht. § 13S AktG bleibt unberührt. Bevollmächtigt
der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder
mehrere von diesen zurückweisen.

(5) Der Vorstand wird ermächtigt, die Sild- und Tonübertragung der Haupt-
Versammlung zuzulassen.

(6) Der Vorstand wird ermächtigt zu bestimmen, dass Aktionäre an der
Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne ei-
nen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer
Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation aus-
üben können; dabei darf er auch die Einzelheiten des Verfahrens festle-
gen.



(7) Der Vorstand wird ermächtigt, zu besttnrimen, dass Aktionäre ihre Stim-
men auch ohne an der VeF^amm.lung .teilzynehmen, schrif|liGh oder im
Wege elektronischer Kommunikation, d, h. per ̂ .rigftvahl, abgeben dür-
fen; dabei darf er auch'die Einzelheiten des Verfahrens fesüpgen.

(8) Wenn der Vorstand von einer oder mehreren Ermächtigungen gemäß
Aüsaü 1, 2, 4, 5, 6, o.der 7 Gebrauch, macht, sind die aufgrund, der Er-
mächtigungen getrofföh'en Regelungen in der Einberufung anzugeben.

(9) Der Vorstand wird ermächtigt, die Übermittlung der Mitteilungen nach
§125 AktG und § 128 AktG aufäen Weg der elektronischen Kommuni-
kation zu beschränken. Wenn der Vorstand von dieser Ermächtigung
Gebrauch macht, wird dies in der Einladung mitgeteilt.

§16 Vorsitz in der Hauptversammlung

(1) Die Hauptversammlung leitet der Vorsitzende des Aufsichtsrats oder im
Verhinderungsfall sein Stellvertreter oder ein sonstiges Mitglied des Auf-
sichtsrats. Der Aufsichtsrat kann einen unabhängigen Dritten mit der Lei-
(ung der Hauptversammlung beauftragen. Ist kein Aufsichtsratsmitglied
erschienen und wurde kein Dritter mit der Leitung beauftragt, hat die
Hauptversammlung unter der Leitung des ältesten Aktionärs einen Ver-
sammlungsleiter zu wählen.

(2) Der Versammlungsleiter leitet die Verhandlungen und bestimmt die Rei-
henfolge der Verhandlungsgegenstände sowie die Art der Abstimmung.

(3) Der Versammlungsleiter ist ermächtigt, das Frage- und Rederecht zeft-
lich angemessen zu beschränken. Er kann Insbesondere fciereits zu Be-
ginn oder erst während der Hauptversammlung den zeitlichen Rahmen
für den ganzen Veriauf der Hauptversammlung, für die Aussprache zu
den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen Rede-
oder Fragebeitrag angemessen festsetzen.

(4) Unbeschadet von § 15 Abs. 5 ist der Versammlungsleiter stets berech-
tigt, die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung zuzulassen.

§17 Beschlussfassung

(1) Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. Das Stimm-
recht beginnt, wenn auf die Aktie die gesetzliche Mindesteinlage geleis-
tet ist.

(2) Die Beschlüsse der Hauptversammlung werden, soweit nicht das Geseb
zwingend eine größere Mehrheit vorschreibt. mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen Stimmen gefasst. Dabei gelten Stimmenthaltung und un-
gültige Stimmen nicht als Stimmabgabe. Bei Stimmengleichheit gilt ein
Antrag als abgelehnt.
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(3) Entfällt bei Wahlen auf niemanden die Mehrheit der abgegebenen Stfm-
men, so findet eine engere Wahl unter den Personen" statt, denen die
beiden größten Stimmenzahlen zugefallen sind. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das Los.

(4) Über den Verlauf der Hauptversammlung und die gefassten Beschlüsse
wird eine Niederschrift nach den gesetzlichen Regelungen aufgenom-
men.

VI. Jahresabschluss und Gewinnveneilung

§ 18Jahresabschluss, Lagebericht

(1) Der Vorstand hat in der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss sowie
ggf. dsn Lagebericht aufzustellen und dem Abschiussprüfer vorzulegen.
Diese Unterlagen sind unverzüglich nach Eingang dos PrOfungsberich-
tes mit diesem sowie mit dem Vorschlag für den'Beschluss der Haupt-
Versammlung über die Verwendung des Bilanzgewinns dem Aufsichtsrat
zuzuleiten.

(2) Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss, ggf. den Lagebericht und den
Vorschlag über dis Verwendung des Bilanzgewinns zu'prQfen. Innerhalb
eines Monats, nachdem ihm die Vorlagen zugegangen sind, hat der Auf-
sichtsrat den Bericht über die Prüfung dem Vorstand zuzuleiten. Billigt
der Aufsichtsrat nach Prüfung den Jahresabschluss, so ist dieser festge-
stellt, sofern nicht Vorstand und Aufsichtsrat beschließen, die Feststel-
(ung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. Er
hat über das Ergebnis seiner Prüfung schriftlich an die Hauptversamm-
lung zu berichten.

(3) Unverzüglich nach Eingang des Berichts des Aufsichtsrats hat der Vor-
stand die ordentliche Hauptversammlung einzuberufen, Der Jahresab-
schluss, ggf. der Lagebericht des Vorstands, der Bericht des Aufsfchts-
rats und der Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung des Bilanz-
gewinns sind von der Einberufung an in den Geschäftsräumen der Ge-
Seilschaft zur Einsicht der Aktionäre auszulegen.

(4) Die Gesellschaft kann die nach den gesetzlichen Vorschriften vorgese"
henen größenabhängigen Erleichterungen betreffend Aufstellung," Prü-
fung und Offenlegung des Jahresabschlusses und ggf. des Lageberich-
tes in Anspruch nehmen, wenn die jeweiligen Voraussetzungen erfüllt
sind.

§ 1S Gewinnverwendung

Die Hauptversammlung beschließt über die Verwendung des sich aus
dem festgestellten Jahresabschluss ergebenden Bilanzgewinns,
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VI». Schlussbestimmungen

§ 20 Schlussbestlmmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Satzung unwirksam oder undurchführbar
se.!noder w®rd®'"' oäör sollte sich eine Lücke zeige, so wird hiQFduröh cfTe
Güttfgkeit der übrigen Bestifnmungen des Vertrages nicht b8'rührt."Die
Aktionäre werden, steh Innferhalb eiffer'angemesse'nen. FrisCn&Qh besten
Kräften bemühen, an die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Be6t!mlPun9ei1_&der zur Ausfüllung einer LÖckfe. eine. ̂ irksam&'uncf

^R^IungzüseiiZQn^ie soweit dies'. nur rechtlich mögii
t, -äsr unä/irksamerii BtestlmmunEf wtrtscbafttjch anrnS^a-

ten kommt.

§ 21 Gründungskosten

Die-Geseflschaft übernimmt die Gründungskosten bis zu einer Höhe von
5.000 Euro,
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